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Rundschreiben Nr. 14/2002 
der Bundesnotarkammer vom 22.04.2002

Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30.08.2001

hier: Schreiben des Bundesfinanzministeriums an die Bundesnotarkammer vom 18.04.2002 (vgl. zuletzt Rundschreiben Nr. 8/2002 vom 27.02.2002)

In Beantwortung eines Schreibens der Bundesnotarkammer vom 29.01.2002 hat das Bundes​finanzministerium (BMF) zu mehreren Fragen hinsichtlich der Anwendung des vorgenannten Gesetzes in der notariellen Praxis vorab Stellung genommen (vgl. Anlage 1). Diese Positionen werden Gegenstand eines neuen BMF-Schreibens sein, das zurzeit mit den obersten Finanzbe​hörden der Länder abgestimmt wird:

1.
Auftragsbezogene Freistellungsbescheinigungen werden nicht erteilt, wenn bereits zeitlich befristete Freistellungsbescheinigungen vorliegen.

2.
Die Haftung des Leistungsempfängers für den Steuerabzug (vgl. § 48a Abs. 3 EStG) ist aus​geschlossen, wenn ihm im Zeitpunkt der Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er vertrauen durfte. Dies darf er dann, wenn er die Freistellungsbescheinigung gemäß BMF-Schreiben vom 01.11.2001, Rz. 51 insbesondere im Hinblick auf die Sicherheitsnummer und das Dienstsiegel überprüft hat. Einer ständigen Kontrolle der Freistellungsbescheinigung durch den Leistungsempfänger (Auftraggeber) be​darf es jedoch nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht.

3.
Nur wenn der vom Bauträger Erwerbende Bauherr im Sinne des BMF-Schreibens vom 31.08.1990 (BStBl. I 1990 S. 366, vgl. Anlage 2) ist, unterliegt seine Gegenleistung dem Steuerabzug bei Bauleistungen. Handelt es sich dagegen um einen Erwerber im Sinne des vorgenannten BMF-Schreibens, so findet kein Steuerabzug statt. In diesem Schreiben ist der Begriff des Bauherrn eng definiert. Bauherr ist danach nur, wer auf eigene Rechnung und Gefahr ein Gebäude baue oder bauen lasse und das Baugeschehen beherrsche. Der Bauherr müsse das umfassend zu verstehende Bauherrenwagnis tragen sowie rechtlich und tatsäch​lich die Planung und Ausführung in der Hand haben. Auch sei der Beteiligte kein Bauherr, sondern nur Erwerber, wenn für den Gesamtaufwand ein Höchstpreis vereinbart werde, über den nach Abschluss der Bauarbeiten nicht gegenüber dem Beteiligten selbst detailliert Rechnung gelegt zu werden brauche. Bei Anwendung dieser Grundsätze dürfte für die Bau​abzugssteuer bei Bauträgerverträgen kaum noch Raum bleiben (vgl. bereits Rundschreiben Nr. 8/2002 vom 27.02.2002).

Die Stellungnahme des BMF zu vorstehendem Punkt 2. dürfte wie folgt zu verstehen sein:

Der vom Bauträger Erwerbende haftet dann nicht gemäß § 48a Abs. 3 EStG, wenn er davon aus​gehen kann, dass eine ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung, deren Rechtmäßigkeit er be​reits früher geprüft hat, für den bescheinigten Zeitraum auch gültig bleibt. Andernfalls wären die Ausführungen des BMF, wonach es keiner ständigen Kontrolle der Gültigkeit der Freistellungs​bescheinigung bedarf, widersprüchlich. Denn eine Überprüfung bei jeder Ratenzahlung im Rah​men des Bauträgervertrags käme einer vom BMF angesprochenen ständigen Überprüfung gleich.

Bei einer zeitlich befristeten Freistellungsbescheinigung, deren Rechtmäßigkeit bei erstmaliger Vorlage vom Erwerber geprüft wurde, wird der Erwerber solange davon ausgehen können, dass diese für den bescheinigten Zeitraum gültig bleibt, bis sich ihm aufgrund sonstiger Umstände Zweifel an der weiterhin bestehenden Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung geradezu auf​drängen müssen. Gemäß BMF-Schreiben vom 01.11.2001 Rz. 56 kommt nämlich bei Widerruf oder Rücknahme einer zeitlich befristeten, nicht auftragsbezogenen Freistellungsbescheinigung eine Haftung des Leistungsempfängers nur dann in Betracht, wenn diesem der Widerruf oder die Rücknahme bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war.


Anlage zum Rundschreiben Nr. 14/2002 
der Bundesnotarkammer vom 22.04.2002

Schreiben des Bundesministerium der Finanzen vom 18. April 2002 zum Gesetz zur Ein​dämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe

Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe

Ihr Schreiben vom 29. Januar 2002

Sehr geehrter Herr Dr. Starke,

in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder kann ich Ihnen mitteilen, dass die Erteilung einer auftragsbezogenen Freistellungsbescheinigung neben einer bereits erteilten zeit​lich befristeten Freistellungsbescheinigung nicht in Betracht kommt. Die zeitlich befristete Frei​stellungsbescheinigung erstreckt sich bereits auf alle Aufträge, die innerhalb dieses Zeitraums abgewickelt werden, so dass für eine weitere auftragsbezogene Bescheinigung kein Raum bleibt.

Eine Haftung des Leistungsempfängers für den Steuerabzug kommt nur im Rahmen des § 48a Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) in Betracht. Damit ist die Haftung des Leistungsempfän​gers ausgeschlossen, wenn ihm im Zeitpunkt der Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er vertrauen durfte. Hierzu hat der Leistungsempfän​ger die Freistellungsbescheinigung insbesondere im Hinblick auf die Sicherheitsnummer und das Dienstsiegel zu überprüfen (BMF-Schreiben vom 1. November 2001, Rz 51).

Einer ständigen Kontrolle der Freistellungsbescheinigung durch den Leistungsempfänger (Auf​traggeber bedarf es nicht).

Für die Beurteilung von Bauträgerverträgen ist im Rahmen des Bausteuerabzugs maßgebend, ob es sich bei dem Vertragspartner des Bauträgers im Ergebnis um einen Erwerber oder Bauherrn handelt. Nur wenn bei dem Erwerb von Bauträgern eine Bauherreneigenschaft angenommen werden kann, unterliegt die Gegenleistung dem Steuerabzug bei Bauleistungen. Die Abgrenzung zwischen Bauherren und Erwerbern schließt sich der Beurteilung im BMF-Schreiben vom 31. August 1990 (BStBl I 1990 S. 366) an.

Diese Auffassung entspricht dem Stand der Erörterungen mit den Ländern und wird Gegenstand eines neuen BMF-Schreibens sein, das derzeit mit den obersten Finanzbehörden der Länder ab​gestimmt wird. Das Schreiben soll anschließend im Bundessteuerblatt veröffentlicht und in die Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen eingestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Rennings


Anlage 2  zum Rundschreiben Nr.14/2002 
der Bundesnotarkammer vom 22.04.2002

Bundessteuerblatt 1990 - Teil I, S. 366

Betr.: Negative Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung im Rahmen von sog. Bau​herrenmodellen und vergleichbaren Modellen sowie geschlossenen Immobilien 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird zu der Frage der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Einkünften aus der Vermietung und Verpachtung aufgrund der Errichtung, Sanierung, Modernisierung oder des Er​werbs von Gebäuden und Eigentumswohnungen im Rahmen von Gesamtobjekten (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zu § 180 Abs. 2 AO), von vergleichbaren Modellen mit nur einem Kapi​talanleger sowie von sog. geschlossenen Immobilienfonds wie folgt Stellung genommen: 

I.
Gesamtobjekte und vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger

1.
Abgrenzung des Bauherrn zum Erwerber

1.1.
Der Anleger, der sich aufgrund eines von den Projektanbietern vorformulierten Vertragswerks beteiligt und sich bei den damit zusammenhängenden Rechtsge​schäften durch die Projektanbieter oder von ihnen eingeschalteten sonstigen Perso​nen (z. B. Treuhänder, Geschäftsbesorger, Betreuer) umfassend vertreten läßt, ist regelmäßig nicht Bauherr, sondern Erwerber des bebauten und gegebenenfalls sa​nierten oder modernisierten Grundstücks (BFH-Urteil vom 14.11.1989, BStBl 1990 II S. 299, m. w. N.). Das gilt auch, wenn der Anleger unter Verzicht auf eine dazu bevollmächtigte Person die Verträge selbst unterzeichnet, falls die Verträge vorher vom Projektanbieter bereits ausgehandelt bzw. vorformuliert worden sind, oder wenn die vertraglichen Vereinbarungen vorsehen, daß einzelne der in dem Ver​tragswerk angebotenen Leistungen abgewählt werden können.

1.2.
Der Anleger ist nur Bauherr, wenn er auf eigene Rechnung und Gefahr ein Gebäude baut oder bauen läßt und das Baugeschehen beherrscht (BFH-Urteil vom 14.11.1989, a.a.O., vgl. auch BFH-Urteil vom 13.9.1989, BStBl II S. 986). Der Bauherr muß das umfassend zu verstehende Bauherrenwagnis, d.h. wirtschaftlich das für die Durchführung des Bauvorhabens auf seinem Grundstück typische Ri​siko, tragen, sowie rechtlich und tatsächlich die Planung und Ausführung in der Hand haben. Das ist regelmäßig nicht der Fall, wenn eine Vielzahl von Wohnungen oder gleichförmig ausgestalteten Wohngebäuden nach einem bereits vor Beitritt des einzelnen Anlegers ausgearbeiteten Vertragswerk errichtet werden und der einzelne Anleger demzufolge weder die Vertragsgestaltung noch die Vertragsdurchführung wesentlich beeinflussen kann.

1.3.
Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen für die Erwerber- oder Bauher​reneigenschaft vorliegen, ist nach dem Gesamtbild unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu treffen, und zwar unabhängig von den in den Verträ​gen gewählten Bezeichnungen nach dem wirklichen Gehalt der von den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen und deren tatsächlicher Durchführung.

1.4.
Wird für den Gesamtaufwand (einschließlich der bis zur Fertigstellung des Bauob​jekts angefallenen Finanzierungskosten) ein Höchstpreis vereinbart, über den nach Abschluß der Bauarbeiten nicht gegenüber dem Beteiligten selbst detailliert Rech​nung gelegt zu werden braucht, ist der Beteiligte ebenfalls Erwerber. Das gilt auch, wenn die tatsächlichen Baukosten zwar abgerechnet werden, der Unterschiedsbe​trag zu dem vereinbarten Höchstpreis jedoch als Gebühr für die Höchstpreisgarantie beansprucht wird.

2.
Allgemeines zur rechtlichen Einordnung der aufzubringenden Kosten

2.1.
Die mit der Errichtung und dem Vertrieb der Objekte befaßten Personen sind re​gelmäßig bestrebt, möglichst hohe Werbungskosten auszuweisen. Hierzu wird der Gesamtaufwand durch eine Vielzahl von Verträgen und durch Einschaltung zahl​reicher, zum Teil finanziell und personell verbundener Unternehmen aufgespalten. Die geltend gemachten Aufwendungen können, auch wenn sie im Einzelfall nach dem Wortlaut der Vereinbarungen Werbungskosten sind, nicht als solche anerkannt werden, wenn sie in Wirklichkeit für andere als die in den Verträgen bezeichneten Leistungen gezahlt werden, die nicht zu Werbungskosten führen können. Die ver​einbarten Kosten sind deshalb nicht nach der vertraglichen Bezeichnung, sondern nach dem tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt der erbrachten Leistungen zu beur​teilen (vgl. BFH-Urteil vom 29.10.1985, BStBl 1986 II S. 217).

Diese Beurteilung ist auch vorzunehmen, wenn Leistungen, die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen, nicht oder zu niedrig berechnet werden. Erfah​rungsgemäß erfolgt in diesen Fällen ein Ausgleich, der dem tatsächlichen wirt​schaftlichen Gehalt der Leistungen entspricht.

Die Beurteilung nach dem tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt ist auch dann maß​gebend, wenn für den Teil der Aufwendungen, der den Werbungskosten zuzurech​nen ist, im folgenden Vom-Hundert-Sätze oder Bruchteile angegebenen werden.

2.2.
Der Anleger muß im einzelnen nachweisen, welche tatsächlichen Leistungen an ihn erbracht worden sind und welches Entgelt er dafür leisten mußte.

2.3.
Soweit für Werbungskosten nachfolgend Vom-Hundert-Sätze oder Bruchteile an​gegeben sind, handelt es sich um Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer).

